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Ein paar warnende Vorbemerkungen sind
wohl nötig, um die ernste Kritik, die dieser Ar-
tikel sicherlich auf sich ziehen wird, etwas ein-
zugrenzen.

Diese Bemerkungen richten sich beson-
ders an Spezialisten auf dem Gebiet der Öko-
nomie. Es hat heute den Anschein, dass die

meisten hauptberuflichen Ökonomen ihr Fach
als eine besondere Form der »positiven Wis-
senschaft« betreiben. Wird Ökonomie in die-
sem Sinne verstanden, so wird sie zu dem, was

John Keynes als »Körper systematisierten Wissens«
beschreibt, »der sich mit dem beschäftigt, was ist«,

d.h. die Ökonomie wird zu einer der reinen

objektiven empirischen Wissenschaften. Und
als reine empirische Wissenschaft wird Öko-
nomie als ein Fach angesehen, das zu diskutie-
ren Philosophen zu unschuldig oder unerfah-
ren sind.

Aber Keynes spricht auch von einer »nor-
mativen oder regulativen Wissenschaft«, d.h.
von einem Körper systematisierten Wissens,
der sich mit dem beschäftigt, was sein soll. Es
gibt viele Wissenschafder, einschließlich eini-
ger Ökonomen, die der Auffassung sind, dass
Ökonomie als Disziplin (früher auch als politi-
sehe Ökonomie bezeichnet) zu den normativen
Wissenschaften gehört, auch wenn sie einen
Aspekt besitzt, der rein positivistisch bestimmt
ist. An der Spitze der normativen Wissenschaft
steht die Ethik, ein sehr wichtiger Zweig der
Philosophie.

Genauso wie zwischen positiver und nor-
mativer Wissenschaft unterschieden wird,

muss (oder sollte) auch zwischen »positiver

Ökonomie« und »normativer Ökonomie« un-
terschieden werden. Erstere ist Ökonomie als

reine empirische Wissenschaft mit ihren eige-
nen Gesetzen und Methoden, die von Experten
und professionellen Ökonomen am besten ver-
standen werden. Letztere setzt die Existenz

und die Resultate der positiven Ökonomie vor-
aus, nutzt deren Resultate aber zur Empfeh-
lung ethisch angemessener Handlungen und
der vernünftigen Reorganisation und Umver-
teilung von Ressourcen.

Von vielen wird dieser Zweig der Okono-
mie als Wohlfahrtsökonomie (welfare economks)
bezeichnet. Dieser Artikel erhält seine Berech-

tigung nun daraus, dass Philosophen doch ganz
bestimmt wichtiges zu Fragen der Wohl-
fahrtsökonomie beizutragen haben, selbst
wenn sie zu ignorant oder unschuldig gegenü-
ber den Sachverhalten der positiven Ökonomie
sein sollten.

Experten der Ökonomie sollten den
Nicht-Experten nicht die Tür verschließen,
denn ihr Gegenstand ist Rir das alltägliche Le-
ben eines jeden zu wichtig, um einfach dem
Monopol der Experten überlassen zu werden.
Hier mag man sich der Worte Milton Fried-
mans erinnern: »Vertrautheit mit dem Gegenstand
der Ökonomie ßihrt zu Verachtung gegenüber dem
speziellen Wissen darüber. « Hier übertreibt Fried-
man, der selbst ein anerkannter Ökonom ist,
vielleicht. Doch wird zumindest der Gedanke

unterstrichen, dass auf dem Gebiet der Öko-
nomie, wie auch auf vielen anderen (die Philo-
sophie eingeschlossen), Experten viel von
Nicht-Experten lernen können.
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Das Problem der Entwicklungshilfe gehört
zum Gebiet der normativen Ökonomie. Unter
den Problemen der normativen Ökonomie be-
finden sich ethische Fragen nach der Legiti-
mität des Erwerbs und Transfers von Reichtum
genauso wie die Frage der Wiedergutmachung
vergangenen und gegenwärtigen moralischen
Unrechts. Solches Unrecht kann ein nationales
sein (d. h. auf eine bestimmte Nation be-

). Aber es kann sich auch um globales
Unrecht handeln, d.h. mit einer internationa-
len Reichweite.

Dieser Beitrag konzentriert sich auf eine
philosophische Betrachtung ethischer Fragen,
die der Praxis der Entwicklungshilfe in der
heutigen Welt zugrunde liegen.

SELBSTERHALTUNG UND ZWEI PRINZIPIEN
INTERNATIONALER GERECHTIGKEIT

Es ist eine bekannte Tatsache, dass Natio-

nalstaaten, genauso wie Menschen, ein Recht
auf Selbsterhaltung beanspruchen. Dieser An-
Spruch läuft oft auf den Anspruch auf ein ab-
solutes Recht hinaus, die gegebenen territoria-
len Grenzen und die darin enthaltenen Res-

sourcen gegen jede äußere Einmischungen zu
schützen.

Eine solche Einmischung kann eine mi-
litärische Intervention von außen sein. Es kann

sich aber auch um eine humanitäre Forderung
von Menschen anderer Nationen an einen

Staat handeln, dass sie (die Menschen) das
Recht haben, von diesem (fremden) Staat Hil-
fe zu erwarten. Ich bezeichne den ersten Typ
der Einmischung als »militärische Einmi-
schung« und den zweiten als »ökonomische
Einmischung«.

Einer maßgeblichen Auffassung nach ist
keine der beiden Arten der Einmischung ge-
rechtfertigt. Beide können »nicht gerechtfer-
tigt werden«, da, so die Argumentation, sie

zwei Grundprinzipie. n internationaler Gerech-
tigkeij behindern. Die beiden Prinzipien sind,.
(l) das Prinzip territorialer Souveränität und
(2) das Prinzip nationalen Überflusses (natio-
nale Mehrleistung).

Das Prinzip territorialer Souveränität gibt i
jedem Staat die Macht und Legitimation, jede
Art äußerer Einmischung in Angelegenheiten
seiner Grenzen, seiner Ressourcen und der In-

nenpolitik zu verhindern, wenn nötig auch mit
Gewalt. Dasselbe Prinzip, so die Erwartung,
verpflichtet jedes Volk oder jeden Staat, die
Unabhängigkeit aller Staaten zu respektieren.
Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder
»souveräne« Staat jedem anderen gegenüber
gleichberechtigt ist, unabhängig von seiner
Größe.

Das Prinzip nationalen Überflusses schützt
jeden Staat, der sich den Bedürfnissen der
Menschen außerhalb seiner Grenzen gleichgül-
tig gegenüber verhält, vor Schuldzuweisungen,
wie sehr diese Menschen auch Not oder Hun-

ger leiden mögen. Zugleich erwartet eine Na-
tion, die Entwicldyngshilfe anbietet, regelrech-
te Lobeshymnen: Überfluss bedeutet in diesem
Zusammenhang also, dass Staaten nicht ver-
pflichtet sind, anderen zu helfen. Entscheidet
sich ein Staat jedoch, anderen Hilfe zukommen
zu lassen, hat der Geber das absolute Recht
über die Bedingungen und die Zeit der Verga-
be zu entscheiden.

INTERNATIONALE WOHLFAHRT

Aufgrund der genannten zwei Prinzipien
internationaler Gerechtigkeit wird die Hilfe
reicher Länder fiir arme Länder oft als etwas

angesehen, das ein Philosoph als eine Form
»internationaler Wohlfahrt« bezeichnet hat,

nicht jedoch als die Erfüllung einer »globalen
Gerechtigkeit«. Es muss daher beachtet wer-
den, dass Nächstenliebe allgemein als eines der

Es muss daher beachtet werden, dass

Nächstenliebe allgemein als eines der
grundlegenden ethischen Prinzipien der
Entwicklungshilfe betrachtet wird.
Diese Ansicht... findet heute allerdings
eher die Akzeptanz der Geber als der
Empfänger.

polylog
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H. Odera Oruk
Fhiiosophie der Entwicklungshijf

Was zwischen den Nationen herrscht ist
eher internationale als globale

Gerechtigkeit.

polylog

grundlegenden ethischen Prinzipien der Ent-
wicklungshilfe betrachtet wird.

Die Ansicht, dass Entwicklungshilfe eine
Form internationaler Wohlfahrt ist,~findetTieu-
te allerdings eher die Akzeptanz der Geber als
der Empfänger. Es gibt nun aber ein paar Ar-
gumente, die entwickelt wurden, um die Posi-
tion der Empfänger zu rechtfertigen oder zu-
mindest nachzuvollziehen. Ich möchte hier
zwei solcher Argumente näher betrachten.

INTERNATIONALER HANDEL UND
HISTORISCHE WIEDERGUTMACHUNG

Das erste Argument ist, dass die Notwen-
digkeiten und Verwicklungen des modernen in-
ternationalen Handels von sich aus den ökono-
mischen und soziokulturellen Austausch zwi-
sehen den Nationen sichern. Reiche Nationen,
die armen Hilfe gewähren, tun dies entweder,
um vorteilhafte Einflusszonen fiir Handel (oder
Ideologie) zu sichern, oder die Hilfe ist eine ver-
kleidete Form von Zahlung oder Bestechung der
»Spender« fiü- das, was sie tatsächlich von den
Empfängern za gewinnen erhofften. Tatsache
ist, dass die Geber der Hilfe mehr gewinnen als
die Hilfe, die sie ausgeben: Die Wahrheit ist al-
so, dass der internationale Handel zwischen den
reichen und den armen Nationen durch die
Realität eines ungleichen Austausches bestimmt
wird. Demzufolge brauchen die armen Länder
keine Illusionen darüber zu haben, dass die Hil-
fe der reichen Nationen eine Art Gefallen ist,
der ihnen getan wird. Hilfspakete sind, so das
Argument, Zeichen oder Ergebnis eines »unglei-
chen Austausches« und ungleicher Entwi<
im monolithischen System des Welthandels. Die
Länder, die Hilfe gewähren, sind von den Emp-
Fängern in bezug auf Rohstoffe, Märkte und Ka-
pitalinvestitionen stark abhängig.

Das zweite Argument nutzt das Konzept der
Wiedergutmachung: Es handelt sich um die An-

sieht, dass der tiefe soziale und ökonomischi
Graben, der die reichen Länder des Norden:
von den unterentwickelten Ländern des Süden;
trennt, vor allem ein Ergebnis der Politik der er.
steren in Vergangenheit und Gegenwart ist. Da;
deutlichste historische Beispiel fiir die Ursache
dieses Grabens, so wird argumentiert, sei dei
Kolonialismus. Demzufolge hilft also der Nor-
den dem Süden oder er sollte ihm helfen als
Wiedergutmachung fiir historische FeMer und
historisches Unrecht, wie den Kolonialismus.

GLOBALE GERECHTIGKEIT UND DIE
NOTWENDIGKEIT EINES VIERTEN PRINZIPS

Prinzipien, mit denen Hilfe oder Kredite
reicher Nationen gerechtfertigt werden, können
scheinbar auf folgende drei zurückgefahrt wer-
den; (l) das Gesetz des internationalen Handels,
(2) das Prinzip historischer Wiedergutmachung
und (3) die Wohlfahrtsmaxime. Es müssen nicht
alle Prinzipien zugleich vorausgesetzt werden,
wenn eine Nation einer anderen hilft.

Ich möchte hier nach einem vierten Prin-
zip suchen. Und zwar tue ich das aufgrund der
Tatsache, dass keines der drei Prinzipien, oder
gar alle zusammen, eine angemessene ethische
Richtschnur für globale Gerechtigkeit in unse-
rer heutigen Zeit sein kann.

Ich täusche nicht vor, zu glauben, dass wir
heute irgendetwas in der Welt haben, das be-
rechtigterweise als globale Gerechtigkeit be-
zeichnet werden könnte, globale Gerechtigkeit
ist noch immer nur ein Ideal soweit es Natio-
nen betrifft. Was zwischen den Nationen herr-
seht ist eher internationale als globale Gerech-
tigkeit. Der Unterschied zwischen beiden wird
gut erklärt in Lars Ericcsons Two Trindples ofln-
temational Justice:

»Internationale Gerechtigkeit, so meine ich, ist
im wesentlichen eine Beziehung, die zwischen zwei
oder mehr unabhängigen Nationen, Staaten oder Ge-
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Seilschaften besteht. Globale Gerechtigkeit dagegen ist

im wesentlichen eine Beziehung, die zwischen
menschlichen oderßihlenden Wesen innerhalb von et-
was besteht, das WeltgeseIIschaft genannt wird. Eine

Theorie der internationalen Gerechtigkeit zujbnnu-
lieren bedeutet, Bedingungen ßir das Gesetz der Na-
tionen festzulegen. Eine Theorie der globalen Gerech-
ügkeit zu formulieren bedeutet, Bedingungenßir die
gerechte Verteilung der Güter und Ressourcen der Weit
an ihre Bevölkerung festzulegen.«

Was wir also brauchen, ist ein Prinzip, das
die Grundlage einer Ethik bildet, die uns hilft,
globale Gerechtigkeit für alle Einwohner der
Erde zu sichern, unabhängig von der Frage ih-
rer rassischen oder geographischen Herkunft
und ihren politischen Zugehörigkeiten.

Um die Notwendigkeit eines solchen Prin-
zips zu rechtfertigen, muss gezeigt werden,
dass keines der drei erwähnten Prinzipien eine
adäquate Basis fiir globale Gerechtigkeit bieten
kann. Wir benötigen ein Prinzip, dass reiche
Nationen ethisch dazu veqi flichtet, als eine Art

unbedingte moralische Pflicht der Humanität,
den armen Nationen zu helfen; ein Prinzip,
dass es den armen Nationen ermöglicht, Hilfe
zu empfangen, ohne ein Gefühl des Selbstmit-
leids. Ein solches Prinzip sollte zugleich helfen,
den Gebrauch des »nationalen Überflusses« in

den Beziehungen zwischen den Nationen fiir
ungültig zu erklären, ohne dabei das Prinzip
der nationalen Souveränität und der Gleichheit

der Nationen zu diskreditieren. Es sollte sich

um ein Prinzip handeln, aufgrund dessen in die
inneren Angelegenheiten jeder Nation (so un-
abhängig sie auch sein mag) von außen huma-
nitär eingegriffen werden kann, wenn sie ihre
Bürger als »Untermenschen« behandelt.

Gegenwärtig lassen Nationen anderen Na-
tionen Hilfe zukommen als eine Art Zusatzak-

tion, d.h., als eine altruistische, selbstaufop-
fernde Handlung von ihrer Seite aus. »Altniisti-
sehe Selbstaufopferung, die die Anforderungen der
Pßicht übersteigt, ist das Wesen des Ube^Iusses. « Na-

tionen, die Hilfe oder Kredite erhalten - be-
sonders die technologisch unterentwickelten
Nationen - haben oft ein GeRihl des Selbst-

mitleids (oder ihnen wird dieses Gefiihl aufge-
zwungen). Keines der drei bisher erwähnten
Prinzipien der Rechtfertigung von Entwick-
lungshilfe befreit sie von dieser Demütigung.
Die Demütigung schlägt sich psychologisch in
folgenden Gefühlen nieder: Wenn Hilfe eine
Form des internationalen Handels ist, wieso
stehen die armen Nationen dann auf der un-

vorteilhaften Seite des ungleichen Austau-
sches? Ist die Hilfe andererseits eine Wieder-

gutmachung historischer Fehler, in der Vergan-
genheit begangen von denjenigen, die die Hil-
fe erhalten, warum waren sie dann so schwach,

solche Fehler zu begehen? Wenn die Hilfe je-
doch eine Art internationaler Wohlfahrt ist,

sind wir wieder auf dem Standpunkt, dass die
Geber geschützt werden durch das Prinzip des
nationalen Überflusses.

Von den drei Prinzipien ist das attraktivste
das der Wiedergutmachung. Aber Wiedergut-
machung kann keine universale Politik fiir jede
Art der Hilfe sein. Erstens beinhaltet dieses

Prinzip, dass jede der reichen Nationen, die
beweisen kann, dass sie nicht an den Unge-
rechtigkeiten der Vergangenheit teilgenommen
hat, nicht verpflichtet ist, Hilfe anzubieten. Es
gibt heute eine Menge reicher Länder, die es
sich wünschten, dies beweisen zu können, und
sich somit von der Last der Entwicklungshilfe
zu befreien.

Zweitens beinhaltet das Prinzip der Wie-
derguünachung, dass jedes Land, dessen heuti-
ge Armut nicht auf Ungerechtigkeiten durch
irgendeine andere Nation in der Vergangenheit
zurückgefiihrt werden kann, keinen legitimen
Anspruch auf Hilfe als Wiedergutmachung fiir
vergangenes Unrecht hat.

Zur Schaffung einer globalen Gerechtig-
keit benötigen wir deshalb ein viertes Prinzip.
Ein solches Prinzip sollte eines sein, das eine

Was wir also brauchen ist ein Prinzip, das

die Grundlage einer Ethik bildet, die uns

hilft, globale Gerechtigkeit für alle

Einwohner der Erde zu sichern, unabhän-

gig von der Frage ihrer rassischen oder
geographischen Herkunft und ihren politi-
sehen Zugehörigkeiten.

H. 0. ORUKA

polylog

Seite 9



H. Odern Oruka:

Philosophie der Entwicklungshilfe

Selbsterhaltung ist die grundlegende
Notwendigkeit für ein Individuum, um
in den Genuss jedes anderen Rechts
zu gelangen. Selbsterhaltung ist also

das Ziel des Rechts auf Leben.

Grundlage bietet fiir die Legitimation der Hil-
fe von einem Staat an den anderen als eine glo-
bale ethische Verpflichtung der Humanität,
und nicht als eine simple historische Wieder-
gutmachung oder internationale Wohltätigkeit.
Die Verpflichtung zur Humanität verlangt wei-
terhin die Sicherung der Existenz und der
Rechte der Menschen und ebenso, so scheint
es, die Sicherung der Existenz und der Rechte
der Staaten.

Indem ich nun dieses neue Prinzip einfiih-
re, werde ich das Konzept der Selbsterhaltung
(l) einer Person und (2) des Staates untersu-
chen.

polylog

H. 0. ORUKA DIE SELBSTERHALTUNG VON PERSONEN

Selbsterhaltung ist eine grundlegende
Notwendigkeit für ein Individuum, um in den
Genuss jedes anderen Rechts zu gelangen.
Selbsterhaltung ist also das Ziel des Rechts auf
Leben. Im Besitz des Lebens zu sein, bedeutet
fiir das Individuum die Befriedigung von Be-
dürfnissen der Existenzerhaltung. Die grundle-
gendsten dieser Bedürfnisse sind physische Si-
cherheit, Gesundheit und Subsistenz. Rechte,
die darauf zielen, die Erfüllung dieser Bedürf-
nisse zu sichern werden von einigen Wissen-
schafdern ganz richtig als Menschen-, Basis-
oder Universalrechte behandelt - d. h. als

Rechte, deren Erfüllung legitimerweise nicht
abhängig gemacht werden kann von irgendwel-
chen Merkmalen, in denen sich Personen oder
Nationen voneinander unterscheiden. Diese

Rechte sind überall notwendige Grundbedin-
gungen menschlichen Überlebens und
menschlicher Entwicklung, sowie far die Ausü-
bung der Funktionen einer Person. Henry
Shue schreibt, »Grundrechte sind also die vernünf-
tigen minimalen Anjbrderungen eines jeden an den
Rest der Menschheit. Sie sind die rationale Basis ßir
gerechtfertigte Forderungen, deren Ablehnung keine

sich selbst respektierende Person vernünft igerweise ak-

zepüeren kann. « Shue definiert Recht als »ratio-
nale Basis einer gerechtfertigten Forderung« danach,
dass die Substanz der in Frage stehenden Rech-
te gesellschaftlich garantiert wird, d.h., »dass ei-
nige Menschen Vereinbarungen treffen, die es ennög-
lichen, dass die Substanz des Rechtes erhalten bleibt,
auch dann - besonders dann - wenn es nicht in der

Macht des einzelnen steht, selbst Vereinbarungen zu
treffen, um die Substanz des Rechtes zu erhalten.«

Grundrechte sind wichtig und grundle-
gend, argumentiert er, da ihre Wahrung we-
sentlich ist, um andere Rechte zu genießen.

Die bereits angesprochenen drei Grund-
rechte (das Recht auf Leben, auf Gesundheit
und Subsistenz) sindlMenschenrechte, denn
es sind Rechte des Individuums als Mitglied
der menschlichen Spezies und nicht einfach
als Bürger eines gegebenen Staates. Sie sind
universal, denn ihre Wahrung ist wesentlich
für die Wahrung des Wertes der Menschheit
im Universum: notwendig, um ein men-
schenwürdiges Leben auf der Erde zu ermög-
lichen.

GRUNDRECHTE ALS INHÄRENTE RECHTE
VON PERSONEN

Henry Shue führt das Konzept einer »in-
härenten Notwendigkeit« ein, um die Substanz
eines Grundrechtes wie das der Sicherung der
Subsistenz zu beschreiben. »Inhärente Notwen-

digkeit ist nicht nur ein Mittel, um ein Recht zu er-
ftllen; es ist Teil der Definition von Versammlungs-
jreiheit, dass man sich in physischer Sicherheit ver-
sammeln kann ... Wenn Personen keine Garantien

dafiir bekommen, dass sie sich in Sicherheit versam-
mein können, dann wird ihnen Versammluna nicht
als Recht zugesprochen.«

Ich möchte mich auf die drei Grund-
rechte (das Recht auf physische Sicherheit,
Gesundheit und Subsistenz) als »inhärente

SetolQ



Rechte von Personen« beziehen. Sie sind

»inhärent«, denn jedes Individuum benötigt
zur' Ausübung der Funktionen einer Person
(die Funktion, als moralischer Agent TM han-
dein) zumindest die Erfüllung dieser Rechte
als eine notwendige Bedingung. Wie auch
immer wir den Begriff »Person« verstehen
mögen, es gibt eine generelle Übereinkunft
zwischen Philosophen, dass eine Person
Merkmale aufweisen muss, die über die
Merkmale hinausgehen, die die Definition
als Mensch erfordern, d.h. als Mitglied der
Art homo sapiens.

Wenn ich von Person spreche, beziehe ich
mich alsonicht einfach auf die~gewöhnlichen
Erfordernisse, die jemanden als Mitglied des
homo sapiens ausweisen. "'-..,1

So mag Z. B. ein Individuum, dem alle Ga-
rantien fiir die Sicherung seines physischen Le-
bens genommen wurden, und das zudem Be-
drohungen seines Lebens ausgesetzt war, noch
als lebendiger Mensch angesehen werden. Aber
wenn es sich dieser Gefahren bewusst ist, ist es

in erster Linie damit beschäftigt, um jeden
Preis zu überleben. Wie ein Ertrinkender wird

es sich an jede Person oder jeden nächstgelege-
nen Gegenstand klammern, wie irrational oder
sinnlos dies für sein Überleben auch sein mag.
In einer solchen Situation können wir von den

Opfern vernünftigerweise nicht erwarten, als
rationale und selbstbewusste Wesen zu han-

dein. --
Wer verhunpert oder unter einer

schmerzvollen tödlichen Krankheit leidet,

verliert ebenfalls seine Fähigkeit zu einem ra-
tionalen und selbstbewussten Leben. Es ist

wichtig, es ist sogar moralisch notwendig,
dass diesen Menschen aus ihrem Unglück ge-
halfen wird - wenn irgend möglich. Aber es
wäre irrational, sie als moralisch Handelnde
zu behandeln, die in der Lage sind, in freier
Verhandlung ein faires Geschäft mit uns abzu-
schließen.

Nehmen wir Z. B. an, ein Milliardär aus

einem nordeuropäischen Land oder den USA
besucht hungernde Dorfbewohner im Tschad.
Und stellen wir uns vor, dass das Dorf über
große Vorkommen an Mineralien verfügt (ob
dies den Bewohnern des Dorfes bekannt ist

oder nicht spielt keine Rolle). Nehmen wir
an, der fragliche Milliardär bietet den Dorf-
Bewohnern an, sie über mehrere Jahre hin-
weg mit einer Menge Lebensrnitteln und Was-
ser aus dem Ausland zu versorgen. Im Gegen-
zug für seine Großzügigkeit schlägt er ihnen
vor, einen Vertrag mit ihm zu unterschreiben,
der ihn für 99 Jahre zum ausschließlichen Ei-
gentümer aller Vorkommen an Mineralien
macht, die sich unter ihrem Land befinden
mögen.

In ihrer gegebenen Lebenssituation wäre
es nicht überraschend, wenn die Dorfbewoh-
ner diesen Vertrag annehmen, und es wäre
grausam von uns, etwas anderes von ihnen zu
erwarten. Der Vertrag, wenn er abgeschlossen
würde, wäre einer zwischen einer Partei mit

allen Möglichkeiten rational und selbstbewus-
st zu handeln, deni Milliardär (obwohl Milli-
ardäre nicht notwendigerweise rational sind),
und einer anderen Partei, die selbst das Mini-
mum rationalen Lebens verloren hat, nämlich
den Dorfbewohnern.

Dies ist ein hypothetisches Beispiel. Aber
in der Praxis gibt es reiche Nationen, die ihren
Reichtum und ihre Macht ausnutzen, um Ver-

träge mit kleinen, hungernden Nationen zu
schließen, Verträge, die für letztere exü-em un-
fair sind.

Damit alle menschlichen Wesen mit aus-

reichender Rationalität und Selbstwahrneh-

mung funktionieren, benötigen sie ein be-
stimmtes Minimum an physischer Sicherheit,
Gesundheitsfiirsorge und Subsistenz. Beziehen
wir uns der Einfachheit halber auf dieses Mini-

mum als das menschliche Minimum. Unter-

halb dieses Minimums kann man noch immer,.

Wer verhungert oder unter einer
schmerzvollen tödlichen Krankheit

leidet, verliert ebenfalls seine

Fähigkeit zu einem rationalen und
selbstbewussten Leben.

H. 0. ORUKA

polylog
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H. Odern Unika:

Philosopliie der EnlwicUungsiiilfe

»His particular emphasis ofa phi-
losophy which must first address
the basic needs ofsurvival, and

then dispel misconceptions and
narmw-mindedness and open

one's heart to humanity äs pre-

requesites for philosophical
argument, is influencedby the
wise sages in bis community.'

Gail PRESBEY in: H. Odera Omka on

Compassion andJustice,
unveröffentlichter Beitrag

polylog

, ein Mensch und am Leben sein, aber man kann
l nicht mehr erfolgreich die Funktionen eines
(moralischen Agenten ausüben oder kreativ
(handeln.

Das menschliche Minimum ist als Min-

destmass notwendig (wenn auch nicht aus-
reichend), um rational und selbstbewusst
sein zu können. Ohne es wird der Mensch
wie ein Tier, oder er vegetiert einfach nur da-
hin.

DAS RECHT AUF EM MENSCHLICHES
MINIMUM

Rechte werden manchmal als »absolut«

oder prima Jade bezeichnet. Sie sind »absolut«,
wenn es sich um grundlegende Rechte handelt,
die nicht für irgend ein anderes Recht aufgege-
ben oder eingeschränkt werden können. An-
ders gesagt. Rechte sind absolut, wenn sie legi-
um nicht verletzt werden können. Rechte sind
prima fade, wenn es gerechtfertigt ist, sie, so
wichtig sie auch sein mögen, von anderen
Rechten oder von etwas mit einer größeren
moralischen Bedeutung zu überstimmen.
Rechte, absolute wie auch prima fade, können
juristischer oder moralischer Art sein. Rechte
sind »juristisch«, wenn sie von einem gegebe-
nen Gesetzessystem gestützt werden, durch die
Sanktionen des Gesetzes. Rechte sind morali-
scher Art, wenn sie von einem Ethos gestützt
werden, das aus einem vorherrschenden Mo-
ralsystem stammt. Moralische Rechte sind uni-
versal, wenn es die Pflicht einer jeden Person
ist - unabhängig von Rasse, Herkunft oder re-
ligiösem Glauben -, ihre Verletzung anzupran-
gern oder ihre Erfiillung abzusichern.

Universale moralische Rechte sind also

Rechte in rem, keine Rechte in personam. Er-
stere verpßichten jeden, der in der Lage ist, ih-
nen zu folgen. Letztere verpflichten einige be-
nennbare Personen.

Universale moralische Rechte verpflichten
jede Person, jeden moralischen Handlungsträ-
ger, ihnen gerecht zu werden. Die wichtigsten
unter ihnen sind das Recht auf Leben, Ge-

sundheit und Subsistenz. Wie wir gerade ge-
zeigt haben, sind dies inhärente Rechte der
Person. Sie abzulehnen bedeutet, das absolute

Minimum abzulehnen, das nötig ist, um als ei-
ne Person zu handeln - es bedeutet, jemandem
das Recht auf Selbsterhaltung streitig zu ma-
chen. Die inhärenten Rechte der Person soll-

ten von jedem Staat geschützt werden, der die-
ses Namens würdig ist. Warum sollten sie?
Weil es das minimale Ziel von Gesetzgebung
ist, Ordnung zu sichern. Und es kann keine
Ordnung für diejenigen geben, denen das
Recht auf Selbsterhaltaing und auch die Mittel
dazu fehlen.

Wir haben bereits etwas früher den Begriff
»Recht auf ein menschliches Minimum« für die
»inhärenten Rechte einer Person« benutzt.
Dieses Recht ist ein universales moralisches
Recht. Aus diesem Grund verpflichtet es jede
Person, ungeachtet ihrer Rasse oder staatlichen
Zugehörigkeit. Diese Verpflichtung macht es
nötig, dass jeder moralische Handlungsträger
es als Pflicht ansieht, das Recht auf ein
menschliches Minimum zu stärken. Recht wird
hier verstanden als die Umkehrung von Pflicht.
Wenn ich ein Recht auf etwas habe, muss es je-
manden geben, der die Pflicht hat, auf dieses
Recht zu achten.

Das Recht auf ein menschliches Mini-

mum ist ein absolutes Recht: Es gibt in mora-
lischer Hinsicht kein anderes Recht der Per-

son, das seine Durchsetzung legitimerweise
einschränken könnte. Seine Erfüllung ist die
Grundvoraussetzung für die Ausübung jedes
anderen Rechts (wie Henry Shue beobach-
tet).

Das Recht auf ein menschliches Minimum

ist aus diesem Grund die Basis für die ge-
rechtfertigte Forderung eines jeden Men-
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sehen, dass die Weit im ganzen (nicht nur sei-
ne eigene Gesellschaft) die Pflicht hat sicher-
zustellen, dass ihm die Chance auf grundle-
gend gesundes Leben nicht genommen wird.
Sollte er sich in einer Situation befinden, die

ihm dieses Recht verweigert, wird er versucht
sein, sich selbst als moralischen Handlungsträ-
ger zu verleugnen. Tut er dies, hat die Welt
keinen adäquaten moralischen Grund, anzu-
nehmen, dass eine solche Person irgendwelche
Rechte eines anderen auf irgendetwas aner-
kennt, einschließlich der durch die Prinzipien
nationaler Souveränität und nationalen Reich-

tums geschützten Rechte.
Hilfe reicher Nationen an Länder, die un-

ter Armut leiden, sollte in dem Verständnis ge-,
geben werden, dass Menschen reicher Natio-
nen ihrer globalen ethischen Verpflichtung
nachkommen, das Recht der letzteren auf ein
menschliches Minimum zu sichern. ,.

NATIONALE SOUVERÄNITÄT, TERRITORIALE
SOUVERÄNITÄT UND DAS RECHT AUF EIN
MENSCHLICHES MINIMUM

Wir haben behauptet, dass das Recht auf
ein menschliches Minimum ein absolutes ist.

Es ist absolut von dem Standpunkt aus, dass
seine Ablehnung zugleich die Ablehnung des
Personenstatus bedeutet, da, wie wir versucht
haben zu zeigen, dieses Recht auf den drei in-
härenten Rechten der Person beruht. Und ein
Recht ist inhärent, wenn seine Verweigerung
und Nichterfiillung die wesentlichen Funktio-
nen und die fcreative Kraft des Ansprucherhe-
benden zerstört. Wird jemandem das Recht
auf ein menschliches Minimum verweigert,
werden ihm also zugleich notwendige Bedin-
gungen für die angemessene Bestimmung als
Person verweigert.

Alle Argumente zum menschlichen Mini-
mum waren auf das Individuum zentriert. Aber

eine weitergehende Frage beschäftigt sich nun
mit den inhärenten Rechten des Staates. Gibt

es irgendwelche Rechte eines Staates, deren
Verweigerung die Souveränität des Staates in
Frage stellen würde? Gäbe es ein solches
Recht, würden sicherlich alle Staaten dieses

gerne zu einem absoluten Recht machen - ein
Recht, das legitim nicht verletzt werden kann,
und das kein Staat verletzen darf, unter wel-
chem Druck auch immer (inklusive dem der
globalen oder internationalen Gerechtigkeit).

Es wird allgemein angenommen, dass das
Prinzip souveräner Gleichheit zwischen den
Staaten beinhaltet, dass jeder Staat das Recht
hat auf seine eigene staadiche Souveränität hat,
und dass dieses ein absolutes Recht ist. Aller-

dings ist verwunderlich, dass das Recht auf na-
tionale Souveränität oft mit dem Recht aufter-
ritoriale Souveränität verwechselt wird. Dieses
Durcheinander führt zu der falschen Annahme,
dass nationaler Überfluss das Prinzip interna-
tionaler Beziehungen übertrifft.

Wir möchten an dieser Stelle zeigen, dass
nationale Souveränität ein von territorialer

Souveränität verschiedenes Prinzip ist.
Während ersterem ein inhärentes oder absolu-

tes Recht verliehen werden könnte, gilt das
letzterem gegenüber nicht. Aber wenn das
Prinzip der territorialen Souveränität kein ab-
solutes Recht für jeden Staat darstellt, kann das
Konzept nationalen Überflusses kein überstim-
mendes Prinzip sein bezüglich der Bedingun-
gen für globale Gerechtigkeit, und dies gälte
dann ebenso in der Praxis der internationalen
Gerechtigkeit.

Sobald die Unterscheidung zwischen Na-
tionalität (kultureller Identität) und Territori-
um (geographischer Identität) getroffen wird,
ist es wichtig, die Bedeutung des Rechts auf ein
menschliches Minimum in Verbindung mit dem
Konzept der Souveränität neu abzuschätzen.

Ich möchte zunächst die wesentlichen

Komponenten des Prinzips der nationalen

»Oruka is not claiming to supporta
specific >African< concept
ofjustice, but rather one which is veiy
much related to his >African

experience< and which deals with the

perspective fmm the periphery.«

Ulrich LOELKE in: Parental Care äs a

Principle of Development
in: GRANESS /KRESSE: Sagacious
Reasoning, S. 224

polylog
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H. Odera Oruka:

Plulosophie der Entwicklungxlujfe

"A practical philosopher, he
always grappled with the dissemi-

nation and application ofthis
knowledge to the resolution of

social dilemmas."

Chaungo BARASA in: Odera Oruka
and the Sage Philosophy School,

in:

GRANESS/KRESSE: Sagacious

Reasoning,
S. 20

polylog

Souveränität neu formulieren. Hierbei werde

ich unkonventionell vorgehen. Das mag einigen
so erscheinen, als würde ich Merkmale igno-
rieren, welche sie als der Definition nationaler

Souveränität unabdingbar zugehörig betrach-
ten. Wie dem auch sei, solche Merkmale sind

zumeist eher Zeichen für oder Forderungen
nach nationaler Souveränität als ausreichende

oder gar notwendige Erfordernisse fiir die De-
finition nationaler Souveränität. Nehmen wir

Z. B. die Gewohnheit, eine Nationalflagge zu
haben, ein Territorium zu beanspruchen oder
eine Exilregierung zu bilden. Die Existenz oder
Nicht-Existenz einer nationalen Souveränität

kann nicht einfach durch einen Appell an sol-
ehe Ereignisse etabliert werden.

Nationale Souveränität kann wie folgt be-
schrieben werden:

Ein Volk, das entschlossen ist, ein Natio-
nalstaat zu werden, der von einem der ihren

als Souverän regiert wird (unabhängig in wel-
eher Art), verpflichtet sich selbst und jeden
anderen, diese Selbstbestimmung anzuerken-
nen und behandelt seine Staatsbürger in der
Gemeinschaft der Nationen als moralisch

und politisch gleichberechtigt gegenüber je-
dem anderen Volk, das von einem Souverän

regiert wird, von welcher Langlebigkeit und
Macht auch immer.

Selbstbestimmung gibt Völkern eine eige-
ne Identität. Und beides zusammen, mit einem

Souverän als Symbol dieser Selbständigkeit,
bildet die Substanz des Rechts auf nationale
Souveränität.

Territoriale Souveränität ist der Anspruch,
dass ein Volk, das sich in einem Nationalstaat

organisiert hat, ein Recht auf das Territorium
und die Ressourcen hat, die von ihm kontrol-

liert werden, vorausgesetzt, diese wurden legal
erworben. Man kann sich ohne weiteres ein

Volk vorstellen mit dem legitimen Recht auf ei-
nen Staat, aber ohne Kontrolle über ein Terri-

torium oder Ressourcen. Es gibt viele souverä-

ne Regierungen in der heutigen Welt, welche
aus ökonomischen, militärischen oder kultu-
rellen Gründen keine Kontrolle über die Ver-

Wendung der Ressourcen innerhalb ihres eige-
nen Territoriums haben. Es wäre jedoch ab-
surd, daraus zu schließen, dass ein Volk, das

unter einer solchen Regierung lebt, seine na-
tionale Souveränität verloren hätte. Es ist wei-
terhin im Besitz nationaler Souveränität, hat
aber seine territoriale Souveränität verloren.

Ein Volk kann auch im Besitz territorialer

Souveränität sein, ohne eine nationale Souver-
änität zu haben: Bis l 949 war der Kronrat des

Vereinigten Königreiches die höchste Appella-
tionsinstanz Rir das Oberste Gericht Kanadas.

Nach unserer Definition hatten die Kanadier

aufgrund dieser Regelung zwar eine territoria-
le, aber keine nationale Souveränität.

Das Prinzip territorialer Souveränität ist ein
Prinzip geographischen Besitzes. Das aus ihm ab-
leitbare Recht ist ein Recht auf Besitz, ein Recht

auf Eigentum. Das Prinzip nationaler Souveränität
ist ein Prinzip der Selbstbestimmung eines Volkes,
eine kulturell-politische Einheit zu sein, eine Ein-
heit, deren formaler Status darin besteht, letzt-

endlich nur sich selbst verpflichtet zu sein und
keiner anderen Instanz. Der aktuelle Status kann

davon allerdings verschieden sein.
Man kann also die territoriale Souverä-

nität eines Volkes in Frage stellen, ohne seine
nationale Souveränität in Frage zu stellen. Ein
Volk, dessen Region illegitim okkupiert wor-
den ist, kann noch immer berechtigterweise
als Nationalstaat existieren. Eine solche Posi-

tion unterstützt Z.B. die Auffassung derer, die
Israels Existenzrecht anerkennen, aber nicht
zugestehen, dass Israel das Recht habe, das
heute als »Israel« bekannte Land zu okkupie-
ren. Einem Volk das Recht auf territoriale

Souveränität zu verweigern oder einzuschrän-
ken, bedeutet also nicht, sein Recht auf eine

nationale Souveränität zu verweigern oder
einzuschränken.
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Während nun das Recht auf nationale

Souveränität auch als ein absolutes betrachtet
werden kann, kann das Recht auf territoriale
Souveränität kein absolutes Recht sein, denn

es" ist ein Recht auf Eigentum. Alle Rechte auf
Eigentum entspringen im wesentlichen dem
Prinzip der ersten Besetzung. Dieses Prinzip
sollte vernünftigerweise immer den Vorbe-
halten des gesunden Menschenverstandes
unterworfen werden, so dass Besitz (und gar
legitimer Besitz) nicht unantastBar sein darf,
falls er das Leben anderer verschlechtert.
Verursacht mein Besitz Z. B., dass andere un-
ter das menschliche Minimum sinken oder

ihnen ein grundlegend gesundes Leben ver-

respektieren, ihren Olreichtum auszugeben,
wie es ihr beliebt.

Nationaler Uberfluss befreit also nicht von

der Verpflichtung, das Recht auf ein menschli-
ches Mininium auch »weit entfernten« Völ-

kern zu sichern. Entfernte Völker, Fremde,
Ausländer und die zukünftigen Generationen
leben in demselben moralischen Universum

(oder werden darin leben) wie unsere eigenen
Verwandten und Freunde. Im Gegensatz zum
Recht kennt die Moral keine nationalen oder
rassischen Grenzen.

Zusammenfassend können also drei

Hauptgründe dafür angegeben werden, dem
nationalen Uberfluss nicht den Status eines ab-

weigert wird, dann wäre dies eine gute und soluten Rechts zuzugestehen^Ersta^gründet
vernünftige Rechtfertigung gegen diesen Be- es auf einem Eigentumsrecht, und es gibt im-
sitz. mer Angelegenheit von größerer moralischer

Nationaler Uberfluss ist die Folge territo- Bedeutung als das Recht auf Eigentum. 'Zwei-
rialer Souveränität: das Volk mit territorialer ftens kann, unseren historischen Erfahrungen

zufolge, keine Nation auf korrekte und exakte
Weise den hundertprozentig legalen Erwerb
des Territoriums und der Ressourcen, die sie

Souveränität kann mit dem Besitz tun, was im-
mer es will. Und es wird behauptet, dass dieses
Recht absolut sei.

Unsere Antwort darauf ist jedoch, dass na- kontrolliert, nachweisen:. Drittens macht das

tionaler Uberfluss kein absolutes Recht sein \ Prinzip des Überflusses nur im Zusammen-
kann, da er einem Eigentumsrecht entspringt ̂  hang mit moralischen Handlungsträgern Sinn,
(und da Besitz nicht den Stahls eines absoluten
Rechtes haben kann). Wenn ein Volk kein ab-
solutes Recht auf sein Territorium und seine

Ressourcen hat, wie kann es dann ein absolutes
Recht darauf haben, diese nach Belieben zu
verwenden?

Territoriale Souveränität und nationaler

Uberfluss sichern einer Nation ein Recht pri-
ma fade, aber kein absolutes Recht auf ihr Ter-
ritorium und ihren Reichtum. Da es sich um

ein Recht prima fade handelt, kann dieses Recht
legitim von etwas anderem mit größerer mora-
lischer Bedeutung außer Kraft gesetzt werden.
Heute ist es Z.B. von größerer moralischer Be-
deutung, den hungernden Millionen in Äthio-
pien oder Bangladesch Lebensrnittel zu
schicken als das Recht einer OPEC-Nation zu

d.h. unter Beachtung der Regeln moralischer
Verantwortung. In bezug auf Menschen, fiir die
unser Widerwillen, auch nur ein bisschen von

unserem Besitz abzugeben, existenzbedrohlich
ist, ist es unsinnig.

VON BETRACHTUNGEN ZUR PRAXIS

Wie ich schon zuvor betont habe. handelt

es sich hier um einen Beitrag zur normativen
Ökonomie. Doch normative Ökonomie ist

nutzlos, solange sie nicht voraussetzt, was den
Ergebnissen der positiven Ökonomie nach
möglich ist.

Wenn das, was sein soll, nicht wirklich rea-

lisiert werden kann, werden praktisch orien-

»... same sort ofpractical wisdom

or, äs Omka wouldsay, Philosophie
sagacity, is needed äs precondition

for building up a more
human society.«

Kai KRESSE in: Sagacious Reasoning:

A Pmlogue in: GRANESS/KRESSE:

Sagacious Reasoning, S. 13

polylog
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H. Odera Omka:

Pliilosuphie der Entwickliingsliilfe

Warum gibt es also keine globalen

Vereinbarungen, die es möglich

machen, dass der »verschwenderi-

sehe Konsum« in einigen Nationen

eingespart und zur Linderung des
Risikos der Unterernährung an andere

Nationen verteilt wird?

H. 0. ORUKA

polylog

tierte Menschen diesen Umstand als ausrei-
chend ansehen, um ersteres abzulehnen. Man

kann also vom »unpraktikablen« und vom
>praktikablen« Sollen reden. Es ist nun an der
Zeit, von den Betrachtungen zur Praxis über-
zugehen und die gemachten Behauptungen zu
demonstrieren.

Wir haben behauptet, dass physische Si-
cherheit. Gesundheit und Subsistenz der not-

wendige Inhalt des Rechts auf ein menschli-
ches Minimum sind. Damit meinen wir, dass

die Erfüllung dieser drei Bedürfnisse notwen-
dig ist, damit man als Person agieren kann.

Die Frage ist nun, werden diese Bedürfnis-
se als solche allgemein von den Nationen der
Welt anerkannt, oder handelt es sich nur um
unrealistische Postulate von unserer Seite?

Es kann gezeigt werden, dass die meisten
Nationen der Weit diese drei Bedürfnisse als

Bedürfnisse anerkennen, deren Befriedigung
jede Regierung verpflichtet ist, ihren Bürgern
zu sichern. So heißt es Z.B. im Entwicklungs-
plan Kenias für die Jahre von 1984 bis 1988,
dass die »Milderung der Armut und die Befriedigung
der Grundbedürfnisse immer ein Hauptanliegen der
kenianischen Entwicklungsanstrengungen« gewesen
sind. Der Plan listet folgende Grundbedürfnis-
se auf: Lebens- und Nahrungsmittel, Unter-
kunft, Gesundheit, Wasser und Bildung. Wer-
den diese Bedürfnisse grundlegend analysiert,
lassen sie sich letztlich auf physische Sicher-
heit, Gesundheit und Subsistenz zurückfiihren.

Der Plan stellt fest, dass »ungefähr ein Drit-
tel der Bevölkerung Kenias dem Risiko der Unte-
rernährung ausgeliefert ist.«

Auf der anderen Seite kann festgestellt
werden, dass in einigen reichen Nationen über
ein Drittel der Bevölkerung verschwenderi-
scher Konsumption frönen, d.h. sie konsumie-
ren weit mehr, als für ihr Leben und ihre Ge-

sundheit nötig ist.
Warum gibt es also keine globalen Verein-

barungen, die es möglich machen, dass der

»verschwenderische Konsum« in einigen Na-
tionen eingespart und zur Linderung des Risi-
kos der Unterernährung an andere Nationen
verteilt wird?

In seiner Rede vor dem Wirtschaftsrat Ke-

nias am 20. Juni 1986 hat der kenianische Mi-
nister für EntwicUungsplanung, Dr. Robert
Ouko, die Notwendigkeit betont, für Kenia
Pläne auszuarbeiten, die die Ernährung der
ständig wachsenden Bevölkerung bis zum Jahr
2000 absichern. Die Rede des Ministers impli-
zierte, dass wir ohne solche Pläne Gefahr lau-
fen, dass im Jahr 2000 die Mehrheit der Be-
völkerung unter dem menschlichen Minimum
lebt. Es ist deshalb ermutigend, dass der Mini-
ster den Entwurf eines solchen Plans vorgelegt
hat: Kenias Economic Management For Renewed
Growth (1986).

Eine andere wichtige Frage, die untersucht
werden muss, ist, ob die Welt als ganze mit
dem ihr gegebenen Reichhim allen menschli-
chen Erdbewohnern wirtschafdich ein Leben

über dem menschlichen Minimum ermögli-
chen kann.

Diese Frage sollte von den Experten der
positiven Ökonomie Antwort erhalten.

Nichtsdestotrotz, eine Reihe von Arbeiten

zeigen, dass, wenn die Welt die gegenwärtige
Hochrüstung, überflüssige militärische Ausga-
ben und überflüssigen Konsum der Haushalte
vermeidet und diese Einsparungen vernünftig
unter den an Armut leidenden Nationen der

Welt aufteilen würde, der Welthunger dann ab-
geschafft werden könnte. Aber selbst wenn die
Welt, gemäß der Ergebnisse der positiven Oko-
nomie, nicht in der Lage wäre, den Wohlstand
eines jeden auf das Niveau des menschlichen
Minimums anzuheben, sind alle Menschen und

Nationen, die dieses Minimum fiir einige Per-
sonen aufbringen können, ethisch dazu ver-
pflichtet, dies auch zu tun.
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